












































































Allmendingen,  den 28.  J uli  2021  Di9 Gemeindeverwalterin  

L, m  r,lis  S   ycher 

Genehmigungsvermerk 

Mitwirkung vom 	 keine 

Vorprüfung vom 	 19.  März  2021  

Publikation 
im amtlichen Anzeiger rund um Bern vom  28.  April  2021  und  5. Mai 2021  

Ö ffentliche Auflage 	vom  3. Mai 2021  bis  2.  J uni  2021  

E insprachen 	 keine 

R echtsverwahrungen 	keine 

Beschlossen durch  den  Gemeinderat  am 9.  März  2021  

Beschlossen durch  die  E inwohnergemeinde Allmendingen  am 3.  J uni  2021 

N 	ens der  E inwohnergemeinde  A llmendingen  
D 	Pr-side  t: 	Die  Gemeindeverwalterin:  

Alf d J òst 	Marlis  S  ycher 

Die  R ichtigkeit dieser Angaben bescheinigt: 

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und R aumordnung  am: 

05, Nov. 2021 

 

  



Anpassung Baureglement Art. 37

"ZPP Schlossareal"

geringfügige änderung nach art. 122 abs. 7 bauv

Gemeinde Allmendingen | Kanton Bern

Exemplar für die Genehmigung, Stand 8. Oktober 2024

Änderung in roter Schrift
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BAUREGLEMENT ALT

Art. 37		  Zone mit Planungspflicht "Schlossareal"

1	 Die ZPP 'Schlossareal' bezweckt die Schaffung einer einheitlich gestalteten Wohn-

überbauung unter Berücksichtigung der kulturhistorischen Bedeutung der Schlossan-

lage.

2	 Das Schloss ist mit seinem Umschwung gemäss Art. 46 GBR geschützt. Im Zonen-

plan sind die von Hochbauten frei zu haltenden Grünbereiche bezeichnet. Alle geplan-

ten Neu- und Umbauten haben die speziell empfindliche Situation der Schlossumge-

bung besonders zu berücksichtigen und sind in enger Zusammenarbeit mit der kanto-

nalen Denkmalpflege zu erarbeiten. 

3	 Die Nutzungsart in den Baubereichen A und B richtet sich nach Art. 33 GBR. Für die 

bestehenden Gebäude gilt die Besitzesstandsgarantie. Die Schlossscheune und der 

Schopf bei der Orangerie können für Wohnen, Dienstleistungsbetriebe, nicht stören-

des Gewerbe und als Reitstall im Rahmen des Schutzzweckes umgenutzt werden. 

4	 Mass der Nutzung: Die maximale oberirdische Geschossfläche beträgt 7'600 m2. In 

den Baubereichen A und B sind zweigeschossige Bauten zugelassen. 

5	 Für Hauptgebäude sind ausschliesslich Flachdächer mit Attika zugelassen. Dieses 

darf gesamthaft bis zu 50 % bündig auf die darunter liegenden Fassaden gestellt wer-

den. Die Rücksprünge haben minimal 1.50 m zu betragen. Zusätzlich kann in der Über-

bauungsordnung in den Hangbereichen ein Sockelgeschoss zugelassen werden, das 

ab massgebendem Terrain gemessen eine Höhe von 1.50 m nicht übersteigen darf. 

6	 Die Erschliessung des Baubereiches A erfolgt über den Schlossmattweg und diejeni-

ge des Baubereiches B über den Gümligenweg. 

7	 Die Empfindlichkeitsstufe ist Stufe II gemäss LSV. 
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BAUREGLEMENT NEU

Art. 37		  Zone mit Planungspflicht "Schlossareal"

1	 Die ZPP 'Schlossareal' bezweckt die Schaffung einer einheitlich gestalteten Wohn-

überbauung unter Berücksichtigung der kulturhistorischen Bedeutung der Schlossan-

lage.

2	 Das Schloss ist mit seinem Umschwung gemäss Art. 46 GBR geschützt. Im Zonen-

plan sind die von Hochbauten frei zu haltenden Grünbereiche bezeichnet. Alle geplan-

ten Neu- und Umbauten haben die speziell empfindliche Situation der Schlossumge-

bung besonders zu berücksichtigen und sind in enger Zusammenarbeit mit der kanto-

nalen Denkmalpflege zu erarbeiten. 

3	 Die Nutzungsart in den Baubereichen A und B richtet sich nach Art. 33 GBR. Für die 

bestehenden Gebäude gilt die Besitzesstandsgarantie. Die Schlossscheune und der 

Schopf bei der Orangerie können für Wohnen, Dienstleistungsbetriebe, nicht stören-

des Gewerbe und als Reitstall im Rahmen des Schutzzweckes umgenutzt werden. 

4	 Mass der Nutzung: Die maximale oberirdische Geschossfläche beträgt 7'600  7'950 

m2 . In den Baubereichen A und B sind zweigeschossige Bauten zugelassen. 

5	 Für Hauptgebäude sind ausschliesslich Flachdächer mit Attika zugelassen. Dieses 

darf gesamthaft bis zu 50 % bündig auf die darunter liegenden Fassaden gestellt wer-

den. Die Rücksprünge haben minimal 1.50 m zu betragen. Zusätzlich kann in der Über-

bauungsordnung in den Hangbereichen ein Sockelgeschoss zugelassen werden, das 

ab massgebendem Terrain gemessen eine Höhe von 1.50 m nicht übersteigen darf. 

6	 Die Erschliessung des Baubereiches A erfolgt über den Schlossmattweg und diejeni-

ge des Baubereiches B über den Gümligenweg. 

7	 Die Empfindlichkeitsstufe ist Stufe II gemäss LSV. 

3




	Page 1
	NPL_NF_1267; Genehmigungsvermerke; Allmendingen; Änderung Baureglement Art. 37 Zone mit Planungspflicht ZPP Schlossareal.pdf
	Page 1


